
Du hast das Recht, Deine 
eigene Meinung mitzuteilen 
und Erwachsene müssen das,
was Du sagst, ernst nehmen. 
Auch Richter müssen Dich 
anhören, wenn Du betroffen
bist.

Artikel 13: 
Meinungsfreiheit

Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet
der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke
oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaf en, zu empfangen und weiterzugeben.

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen
werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öf entlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit
oder der öf entlichen Sittlichkeit.f
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Die wichtigsten Kinderrechte
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